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VII. Kirchengemeinschaft: Voraussetzungen
und Folgen

1. Die Kirche ist der eine Leib Christi, belebt von dem einen Heiligen
Geist. Durch sein Wirken sind in diesem Leib alle Gläubigen verbunden

in der Einheit des Glaubens, des Gottesdienstes und der kirchlichen

Ordnung.
2. Jede Ortskirche hat ihre Mitte in der heiligen Eucharistie. Es ist

Christus, der zu diesem seinem Mahl einlädt. Deshalb wird es von seiner

Kirche unter der Leitung des Bischofs oder eines von ihm
beauftragten Priesters gefeiert; und zwar ist es die Kirche als der eine Leib
Christi, die diese Feier vollzieht, und alle, welche die Eucharistie
empfangen, werden ein Leib, der Leib Christi. «Das Brot, das ihr auf dem

Altar seht, geheiligt durch das Wort Gottes, ist der Leib Christi. Der
Kelch oder vielmehr, was der Kelch enthält, geheiligt durch das Wort
Gottes, ist das Blut Christi Wenn ihr recht empfangen habt, so seid

ihr, was ihr empfangen habt. Denn der Apostel sagt: Ein Brot, ein

Leib sind wir, die vielen» (Augustinus, Sermo 227: MPL 38,1099).
«Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes

Christi? Warum sagt er (Paulus) nicht: Teilhabe? Weil er mehr als

das sagen und andeuten will, wie tief die Verbindung ist. Denn
kommunizieren ist nicht nur teilhaben und Anteil bekommen, sondern
auch vereinigt werden. Wie jener Leib mit Christus vereinigt wird, so
werden auch wir durch dieses Brot mit ihm vereinigt Denn nachdem

er sagte: Gemeinschaft des Leibes, sucht er wiederum, die enge
Beziehung auszudrücken; deshalb fügt er bei: Weil ein Brot, sind wir
viele ein Leib. Was meine ich mit Gemeinschaft (koinonia)! sagt er.

Wir sind selbst jener Leib. Denn was ist das Brot? Leib Christi! Was
aber werden die Anteilhabenden? Leib Christi! Nicht viele Leiber,
sondern ein Leib... Denn nicht wirst du aus einem Leibe genährt, jener
aber aus einem anderen, sondern alle aus demselben Leib» (Johannes
Chrysostomos, Hom 24,2 in I.Kor.: MPG 61,200f.).

3. Weil es Christus ist, der einlädt, lädt die Kirche zur Teilhabe an
der Mahlgemeinschaft ein. Diese schliesst die Teilhabe an der
Aufgabe der Kirche ein, das Evangelium zu verkünden, den Leib Christi
aufzubauen und seine Einheit im wahren Glauben und in der Liebe zu
bewahren.

4. Wie die Aufnahme in die Kirche nicht ohne das Bekenntnis des

wahren Glaubens geschieht, so lässt sich auch das Abendmahl als die

Mitte der Kirche nicht ohne den wahren Glauben feiern. Der Christus

103



des Sakramentes ist kein anderer als der des Glaubens, den die Kirche
aller Zeiten und Orte einmütig bekennt.

5. Die Gemeinschaft umfasst das ganze Leben der Kirche. So heisst

es von ihren Gliedern: «Sie hielten fest an der Lehre der Apostel und
an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet» (Apg. 2,42).
Der heilige Ignatius schreibt: «...dass ihr alle Mann für Mann, jeder
einzelne ohne Ausnahme, gemeinsam in Gnade zusammenkommt, in
einem Glauben und in Jesus Christus, der dem Fleisch nach aus
Davids Geschlecht stammt, dem Menschensohn und Gottessohn, um
dem Bischof und dem Presbyterium zu gehorchen mit ungeteiltem
Sinn, ein Brot brechend, das ist die Unsterblichkeitsarznei, Gegengift
gegen den Tod, Gabe, um immerfort in Jesus Christus zu leben»
(Ignatius von Antiochien, Eph. 20,2: MPG 5,661).

6. Wo die Gemeinschaft zerbrochen ist, da kann auch das Herrenmahl

nicht mehr gemeinsam gefeiert werden. Die Wiederherstellung
der Eucharistiegemeinschaft bei fortdauernder Getrenntheit im Glauben

ist in sich ein Widerspruch, weil man dann trotz gemeinsamem
Eucharistieempfang in weiterhin voneinander getrennten Kirchen
lebt. Ein solches Handeln nimmt die Existenz getrennter Kirchen als

normal hin und kann dazu führen, dass Trauer und Reue, die doch zur
Überwindung der Spaltung notwendig sind, als überflüssig erscheinen.

Die Eucharistiegemeinschaft ist vielmehr der Ausdruck der
Glaubensgemeinschaft der einen Kirche.

7. Wann immer die Gemeinschaft zerbrochen ist, entsteht für die
Kirche die Verpflichtung, den Bruch zu heilen. Die Wiederherstellung
der kirchlichen Gemeinschaft ist nicht ausserhalb des einen Leibes
Christi möglich, denn nur in diesem Leib ist die Einheit des Glaubens
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes gegeben. Dabei gilt es

nicht nur sorgfältig zu prüfen, ob man einander nahe genug ist, um die
Gemeinschaft wiederherzustellen, sondern auch, ob die Differenzen
so schwerwiegend sind, dass die Trennung weiterhin bestehen bleiben
muss.

8. Folge und Ausdruck der gemeinsam erkannten Glaubensgemeinschaft

ist die volle, liturgisch-kanonische Gemeinschaft der Kirchen,
die Verwirklichung der organischen Einheit in dem einen Leib Christi.
Die liturgischen und die kanonischen Folgen, die sich aus der kirchlichen

Gemeinschaft ergeben, werden von der Kirche auf Grund der
Überlieferung der ungeteilten Kirche geklärt und geregelt. Diese
Gemeinschaft bedeutet keine Uniformität in der liturgischen Ordnung
und in den kirchlichen Gebräuchen, sondern kommt darin zum Aus-
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druck, dass die beteiligten Kirchen die je geschichtlich gewordene
legitime Entfaltung des einen Glaubens der alten und ungeteilten Kirche

bewahren. Diese Gemeinschaft bedingt auch nicht die Unterwerfung

der einen Kirche mit ihrer Tradition unter die andere, denn dies

würde der Wirklichkeit der Gemeinschaft gerade widersprechen. Die
in der vollen Gemeinschaft vereinigten Kirchen erfüllen ihre Aufgaben

in der Welt nicht isoliert voneinander, sondern grundsätzlich
gemeinsam.

Der obige Text über «Kirchengemeinschaft: Voraussetzungen und

Folgen» gibt nach Auffassung der Gemischten Orthodox-Altkatholischen

Theologischen Kommission die Lehre der Orthodoxen und der Altkatholischen

Kirche wieder.

Kavala. 17. Oktober 1987

Unterschriften
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